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 B60/08 

B e k a n n t g a b e 

an den Ausschuss für Wirtschaft, Kultur, Tourismus 
 

Regelung der Toilettennutzung für den städtischen Grillplatz 
 

Es wird Bezug genommen auf die Vorlage V22/08 vom 20.02.2008. Auf Grundlage des 
zwischenzeitlich eingetroffenen Angebotes der Reinigungsfirma wird die 
Reinigungspauschale für die Toiletten im Theatercafé 30,-- € pro Reinigung betragen. Laut 
Statistik liegen Gruppenanmeldungen mit mindestens 5 und maximal 100 Teilnehmern vor. 
Bei einer durchschnittlichen Gruppengröße von 30 Personen beträgt somit der Kostenanteil 
lediglich 1,-- € pro Teilnehmer. Entstehen der Stadt Helmstedt aufgrund stärkerer 
Verschmutzungen höhere Reinigungskosten oder werden Beschädigungen festgestellt, so 
müssen diese vom Antragsteller ebenfalls getragen werden. 
 
Somit ergeben sich folgende Möglichkeiten: 
 

• Die Anmietung des Grillplatzes kann mit oder ohne Toilettennutzung erfolgen (40 € bzw. 
10 €). 

• Eine Einzelanmietung der Toiletten (30 €) kann ebenfalls stattfinden, erfolgt in der 
Grillsaison (April bis Oktober) jedoch mit jederzeitigem Widerruf für den Fall, dass sich 
eine Grillgruppe für den gleichen Zeitpunkt anmeldet und auf die Nutzung der Toiletten 
besteht.  

• Die Anmietung der Grillhütte als kurzer Rastplatz ist nicht notwendig, da der Platz frei 
zugänglich ist. Allerdings besteht hier kein Anspruch auf den Grillplatz bei anderweitigen 
Vermietungen.  

 
Eine Aneinanderreihung von Vermietungen des Grillplatzes wird es mit Toilettennutzung 
nicht mehr geben. In Absprache mit der Reinigungsfirma wird zwischen zwei Terminen eine 
Pause von 2 Stunden eingelegt. In dieser Zeit wird die gesamte Toilettenanlage gereinigt. 
Somit ist sichergestellt, stärkere Verschmutzungen und evtl. Beschädigungen der jeweiligen 
Gruppe zuordnen zu können. 
 
Die Erhebung einer Kaution (10 €) für die fristgerechte Rückgabe der/s Schlüssel/s hat sich 
in der Vergangenheit bewährt und wird ebenfalls bei Abholung der/s Schlüssel/s fällig.  
 
Seit dem 02. Mai 2008 wird diese Verfahrensweise praktiziert und der Grillplatz mit den 
geänderten Konditionen wieder gut angenommen. Auch die Reinigungspauschale in Höhe 
von 30,-- € stellt für die Antragsteller kein Problem dar. 
 
Um Kenntnisnahme wird gebeten. 
 

 
 
 
(Eisermann) 
 


